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1 Budgetbegleitgesetz 2009 
 
Am 19.5.2009 wurde im Parlament das 
Budgetbegleitgesetz 2009 (BBG 2009) 
beschlossen, welches auch einen umfang-
reichen steuerrechtlichen Teil beinhaltet. 
Nach der Behandlung im Bundesrat wird 
das Gesetz voraussichtlich in der zweiten 
Junihälfte 2009 im Bundesgesetzblatt 
(BGBl) veröffentlicht werden. Soweit keine 
besonderen Inkrafttretensbestimmungen 
vorgesehen sind, tritt es am Tag nach der 
Veröffentlichung im BGBl in Kraft. Die 
steuerlichen Änderungen sind von sehr un-
terschiedlicher Relevanz. Nachfolgend fin-
den Sie einen Überblick über die wichtig-
sten Neuerungen. 
 

1.1 Einkommensteuerliche Änderun-
gen 

• Arbeitnehmer, welche von ihrem Ar-
beitgeber den mit der Steuerreform 
2009 eingeführten steuerfreien Zu-
schuss zu den Kinderbetreuungsko-
sten erhalten (maximal € 500 pro Jahr 
und Kind für Kinder bis zum 10. Lebens-
jahr), sind verpflichtet, allfällige Ände-
rungen der für die Steuerfreiheit maß-
geblichen Verhältnisse innerhalb ei-
nes Monats dem Arbeitgeber zu mel-
den. Der Arbeitgeber hat die geänderten 
Verhältnisse ab dem Zeitpunkt der Mel-
dung zu berücksichtigen. Im Falle der 
nicht rechtzeitigen Meldung ist der Ar-
beitnehmer für das betreffende Jahr zur 
Abgabe einer Steuererklärung verpflich-
tet (Pflichtveranlagungstatbestand). 

• Die bisher nur in den Vereinsrichtlinien 
geregelte Steuerfreistellung von pau-
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schalen Fahrt- und Reiseaufwands-
entschädigungen, die von gemeinnüt-
zigen Sportvereinen an Sportler, 
Schiedsrichter und Sportbetreuer (zB 
Trainer) ausbezahlt werden, wird im In-
teresse der Rechtssicherheit gesetzlich 
verankert. Danach können ab 1.1.2009 
derartige Entschädigungen bis zu € 30 
pro Tag bzw € 540 pro Monat steuer- 
und sozialversicherungsfrei ausbezahlt 
werden, wobei auch keine Kommunal-
steuer und kein Dienstgeberbeitrag an-
fällt. Die Beträge verstehen sich als 
Freibeträge: Wird mehr ausbezahlt, ist 
nur der übersteigende Betrag steuer- 
und beitragspflichtig.  

• Auch außerhalb des UGB normierte 
unternehmensrechtliche Rechnungs-
legungspflichten (= Verpflichtung zur 
doppelten Buchführung und zur Erstel-
lung eines Jahresabschlusses) führen 
bei Vorliegen eines Gewerbebetriebes 
zur Verpflichtung, den Gewinn durch ei-
nen uneingeschränkten Betriebsver-
mögensvergleich nach § 5 EStG zu 
ermitteln (mit der Konsequenz der Voll-
anwendung der unternehmensrechtli-
chen Bilanzierungsvorschriften, der 
Möglichkeit der Bilanzierung nach einem 
vom Kalenderjahr abweichenden Wirt-
schaftsjahr sowie der Steuerpflicht des 
zum Betriebsvermögen gehörenden 
Grund und Bodens). Die (klarstellende) 
Regelung trifft zB auf Vereine zu, die ei-
nen Gewerbebetrieb führen und nach 
dem Vereinsgesetz der Rechnungsle-
gungspflicht unterliegen. 

• Die steuerliche Absetzbarkeit von 
Topfsonderausgaben (zB Prämien zu 
freiwilligen Renten- und Krankenversi-
cherungen, Aufwendungen für die 
Wohnraumschaffung, Erwerb junger Ak-
tien) wird derzeit ab einem Einkommen 
von € 36.400 bis € 50.900 auf Null ein-
geschliffen. Das obere Ende dieser 
Einschleifregelung wird rückwirkend 
ab 2009 an die neue Grenze für den 
50%igen Spitzensteuersatz (gemäß 
Steuerreform 2009) angepasst und auf 
€ 60.000 angehoben. Damit können ab 

2009 auch Personen mit einem steuer-
pflichtigen Einkommen zwischen 
€ 50.900 und € 60.000 noch Teilbeträge 
der Topfsonderausgaben steuerlich ab-
setzen. Überdies bleibt bei der neuen 
Einschleifregelung im Gegensatz zur 
bisherigen Rechtslage auch das Son-
derausgabenpauschale von € 60 
steuermindernd erhalten. 

• Durch eine Ergänzung in § 20 EStG soll 
klargestellt werden, dass die bei der un-
entgeltlichen Übertragung von ver-
mieteten Liegenschaften anfallenden 
Beträge für Grunderwerbsteuer und 
Nebenkosten (Grundbuchsgebühr, No-
tarkosten udgl) steuerlich nicht ab-
setzbar sind (auch nicht im Wege der 
Absetzung für Abnutzung verteilt über 
die restliche Nutzungsdauer). 

• Rückzahlungen von als Sonderaus-
gaben steuerlich voll abgesetzten 
Beiträgen für freiwillige Weiterversi-
cherungen einschließlich des Nach-
kaufs von Versicherungszeiten in der 
gesetzlichen Pensionsversicherung 
wurden bisher nicht besteuert. Diese 
Besteuerungslücke wird nunmehr ge-
schlossen; Rückzahlungen ab dem Tag 
nach der Veröffentlichung des BBG 
2009 im BGBl werden daher besteuert. 
Zur Sicherstellung der steuerlichen Er-
fassung muss die Versicherungsanstalt 
einen Lohnzettel ausstellen. 

• Entgegen einer kürzlich ergangenen 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts-
hofes (VwGH) wird die bisherige Verwal-
tungspraxis, wonach Ausschüttungen 
von Agrargemeinschaften der 
25%igen KESt (mit Veranlagungsopti-
on) unterliegen, nunmehr gesetzlich 
verankert (Inkrafttreten für Zuflüsse ab 
1.1.2009). 

• Die bei Betriebsaufgabe bzw –
veräußerung durch einen Einnahmen-
Ausgaben-Rechner zu versteuernden 
Übergangsgewinne unterliegen ab In-
krafttreten des BBG 2009 nur dann der 
Halbsatzbegünstigung gemäß § 37 Abs 
5 EStG (bei Zutreffen der dafür vorge-
sehenen Voraussetzungen, wie zB Tod, 
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Erwerbsunfähigkeit oder Erreichen des 
60. Lebensjahres und Einstellung der 
Erwerbstätigkeit), wenn der betreffende 
Betrieb bereits mindestens sieben 
Jahre bestanden hat (diese Vorausset-
zung galt bisher nur für Veräußerungs-, 
nicht aber für Übergangsgewinne). 

• Die Erstattung von Negativsteuerbe-
trägen (bei Arbeitnehmer- und Allein-
verdienerabsetzbetrag) kann ab Inkraft-
treten des BBG 2009 nur mehr im Wege 
der normalen Einkommen-
steuerveranlagung (innerhalb von 5 
Jahren) geltend gemacht werden. Das 
bisher vorgesehene gesonderte Verfah-
ren (mit dem Formular E 5) läuft ersatz-
los aus. 

 

1.2 Änderungen bei der Körperschafts-
teuer 

• Nachversteuerung von Auslandsver-
lusten im Rahmen der Gruppenbe-
steuerung 

Nach bisheriger Rechtslage mussten die 
beim inländischen Gruppenträger verwerte-
ten Verluste eines ausländischen Grup-
penmitgliedes spätestens beim Ausschei-
den des ausländischen Gruppenmitgliedes 
aus der Steuergruppe (zB durch Verkauf 
oder Liquidation der Auslandstochter) nach-
versteuert werden. Ab 1. 7.2009 wird dieser 
Nachversteuerungstatbestand schon ausge-
löst, wenn zwar die Beteiligung am auslän-
dischen Gruppenmitglied weiter besteht, der 
Umfang der wirtschaftlichen Tätigkeit der 
Auslandstochter (gemessen zB am Umsatz 
oder an der Mitarbeiteranzahl) aber im Ver-
gleich zum Verlustentstehungsjahr um mehr 
als 75 % geschrumpft und damit wirtschaft-
lich nicht mehr vergleichbar ist. 

• Steuerfreiheit für Dividenden aus 
Portfoliobeteiligungen 

Auch Dividenden aus unter 10 %igen Aus-
landsbeteiligungen (so genannte „Portfo-
liobeteiligungen“) können steuerfrei behan-
delt werden, wenn es sich bei der ausländi-
schen, Dividenden zahlenden Gesellschaft 

um eine Kapitalgesellschaft aus einem 
EU-Staat oder Norwegen handelt. Als wei-
tere Voraussetzung für die Steuerfreiheit 
muss nachgewiesen werden, dass die aus-
ländische Gesellschaft einer vergleichba-
ren Körperschaftsteuerbelastung von 
mindestens 15 % unterliegt. Beträgt die 
ausländische Steuerbelastung weniger als 
15 % (wie dies zB in Bulgarien, Irland und 
Zypern der Fall ist), ist für Portfoliobeteili-
gungen weiterhin das Anrechnungsverfah-
ren anzuwenden, also Besteuerung der 
Auslandsdividende bei der österreichischen 
Mutter mit 25 % KöSt und Anrechnung der 
(niedrigeren) ausländischen Steuer. Im Ge-
gensatz zur Steuerfreiheit beim internatio-
nalen Schachtelprivileg ist hier keine Be-
haltefrist von einem Jahr vorgesehen. Die 
Neuregelung ist auf alle offenen Steuerver-
anlagungen anzuwenden. 

• Ausländische Beteiligungserträge bei 
Stiftungen 

Dividenden aus Beteiligungen an aus-
ländischen Kapitalgesellschaften sind 
künftig (ab Inkrafttreten des BBG 2009) bei 
Stiftungen grundsätzlich auch dann 
steuerfrei, wenn für diese Dividenden 
eine Rückerstattung der ausländischen 
Quellensteuer beantragt wurde (bisher hat 
die Rückerstattung ausländischer Quellen-
steuern die Steuerpflicht der Auslandsdivi-
denden in der Stiftung bewirkt). Stammen 
die Dividenden jedoch aus einer in einem 
Niedrigsteuerland ansässigen Tochterge-
sellschaft und erzielt diese Tochtergesell-
schaft bei einer Beteiligung ab 10 % über-
wiegend Passiveinkünfte (zB aus Vermö-
gensveranlagung), kommt es zur Vermei-
dung von Steuerumgehungen zu einem 
Methodenwechsel zum Anrechnungsver-
fahren: Die Dividenden sind dann in der 
Stiftung körperschaftsteuerpflichtig, die 
als Vorbelastung der Ausschüttung anzuse-
hende ausländische Körperschaftsteuer 
wird auf die inländische Körperschaftsteuer 
der Stiftung auf Antrag angerechnet. 



www.artg.at   
 

 
 

KlientenInfo 3/09, Stand 1.6.2009, by ÖGWT   4/11  
 
 
 
 

1.3 Sonstige Änderungen 

• Stiftungseingangssteuer 

Werden bei der Zuwendung von Liegen-
schaften und anderen Vermögenswerten 
an eine Stiftung auch Schulden mitübertra-
gen, kürzen diese die Basis für die Stif-
tungseingangssteuer. Da Liegenschaften für 
die Stiftungseingangssteuer nur mit dem 
dreifachen Einheitswert bewertet werden, 
dürfen ab Inkrafttreten des BBG 2009 auch 
die mit Liegenschaften mitübertragenen 
Schulden nur maximal bis zur Höhe des 
dreifachen Einheitswertes abgesetzt 
werden und können daher nicht mehr die 
Stiftungseingangssteuerbasis für andere, 
gemeinsam mit den Liegenschaften zuge-
wendete Vermögenswerte mindern. 

• Erbschafts- und Schenkungssteuer 

Die derzeit nach dem Auslaufen der Erb-
schaftssteuer mit Ablauf des 31.7.2008 
noch bestehenden Meldepflichten für Ge-
richte (wonach diese bei Verlassenschafts-
abhandlungen dem Finanzamt die Todesfäl-
le zu melden haben) bzw für Versicherun-
gen (wonach diese bei Todesfällen vor 
Auszahlung von Versicherungssummen 
oder Renten an andere Personen als den 
Versicherungsnehmer dem Finanzamt vor 
allem die Empfänger von Versicherungs-
zahlungen zu melden haben) werden rück-
wirkend für alle Todesfälle ab 1.8.2008 
gestrichen.  

• Gebühren 

Die Novelle des Gebührengesetzes (GebG) 
enthält neben der Pauschalierung der Ge-
bühren bei der Beantragung der österrei-
chischen Staatsbürgerschaft, einer Ge-
bührenbefreiung für Rechtsgeschäfte, 
die unter das Stiftungseingangssteuer-
gesetz fallen, und anderen neuen Gebüh-
renbefreiungen ua auch eine Befreiung für 
Diebstahl- und Verlustanzeigebestäti-
gungen.  
 
• DB- und Kommunalsteuerpflicht für 

freie Dienstverträge ab 2010 

Freie Dienstnehmer werden für die beauf-
tragenden Unternehmer ab nächstem Jahr 
um ca 8% teurer werden: Sie unterliegen 
nämlich ab 1.1.2010 sowohl der 3%igen 
Kommunalsteuer als auch dem 4,5%igen 
Dienstgeberbeitrag (und damit im Falle der 
Wirtschaftskammerzugehörigkeit des Auf-
traggebers auch dem Zuschlag zum DB). 
Begründet wird diese Maßnahme damit, 
dass freie Dienstnehmer ab 2010 auch den 
allen Selbständigen zustehenden 13%igen 
Gewinnfreibetrag in Anspruch nehmen kön-
nen, der eine der Sechstelbegünstigung bei 
echten Dienstnehmern entsprechende 
Steuerentlastung bewirken soll. Dass die 
Begünstigung des 13%igen Gewinnfreibe-
trages dem freien Dienstnehmer zugute 
kommt, die zusätzlichen rd 8% Lohnneben-
kosten aber den Auftraggeber belasten, 
wird dabei geflissentlich verschwiegen! 

Verschärft wird die Belastungssituation bei 
freien Dienstnehmern noch dadurch, dass 
nach der neuesten Judikatur des VwGH zur 
Kommunalsteuer- und DB-Pflicht von an 
Gesellschafter-Geschäftsführer ausbe-
zahlten Fahrt- und Reisekostenentschä-
digungen (siehe unten Punkt 6.) zu be-
fürchten ist, dass diese nachteilige Judikatur 
ab 1.1.2010 auch auf freie Dienstverhältnis-
se anzuwenden ist, was zu einer erhebli-
chen Benachteiligung gegenüber echten 
Dienstverhältnissen führen würde. 

 

2 Umsatzsteuer – Neuregelung 
Dienstleistungsort ab 1.1.2010 

 
Ebenfalls mit dem BBG 2009 wird auch die 
EU-Richtlinie 2008/8/EG umgesetzt, mit wel-
cher der Ort der Dienstleistung ab 
1.1.2010 neu geregelt wird. Die neuen Be-
stimmungen dienen vor allem der Vereinfa-
chung. Für die Bestimmung des Ortes der 
Dienstleistung ist zu unterscheiden, ob die 
sonstige Leistung an einen steuerpflichti-
gen Unternehmer erbracht wird oder an 
einen Privaten. 
 



www.artg.at   
 

 
 

KlientenInfo 3/09, Stand 1.6.2009, by ÖGWT   5/11  
 
 
 
 

1) Bei einer Dienstleistung an einen 
Steuerpflichtigen (= Unternehmer) – 
so genannte Business to Business-
Leistungen (B2B) – gilt das Empfän-
gerortprinzip: Die sonstige Leistung ist 
am Ort des Leistungsempfängers 
steuerpflichtig, wobei gleichzeitig ein 
Übergang der Steuerschuld auf den Lei-
stungsempfänger stattfindet (Reverse 
Charge) und der Erbringer der grenz-
überschreitenden Dienstleistung diese in 
seine Zusammenfassende Meldung (ZM) 
aufnehmen muss. 

2) Bei einer Dienstleistung an Nichtsteu-
erpflichtige (Endverbraucher, Private) – 
so genannte Business to Consumer-
Leistungen (B2C) - kommt grundsätzlich 
das Unternehmensortprinzip zur An-
wendung: Die sonstige Leistung ist am 
Ort des leistenden Unternehmers 
steuerpflichtig. 

 
Gesonderte Regelungen gelten ua für Ver-
mittlungsleistungen, Grundstücksleistungen 
und Beförderungsleistungen, die in der fol-
genden Übersicht dargestellt werden. 
 

 Steuerpflichtige /Unternehmer 
Nichtsteuerpflichtige / 

Nichtunternehmer 
 
Grundregel: Ort der  
sonstigen Leistung 

Ort, von dem aus der Empfänger sein 
Unternehmen betreibt            
bisher: Unternehmensort 

 
Ort: Sitz bzw Betriebsstätte des 
Dienstleistungserbringers  
 

Vermittlungsleistungen 
Empfängerort                            
bisher: Ort, an dem der vermittelte 
Umsatz erbracht wird 

Ort, an dem der vermittelte Umsatz 
erbracht wird (Art 46) 

Grundstücksleistungen Grundstücksort (Art 47) Grundstücksort (Art 47) 

Personenbeförderung Dort, wo jeweils stattfindet (Art 48) 
Dort, wo jeweils stattfindet  
(Art 48) 

Güterbeförderung             
(außer innergemeinschaftliche 
Güterbeförderung) 

Empfängerort                            
bisher: dort, wo stattfindet 

Dort, wo jeweils stattfindet  
(Art 49) 

Innergemeinschaftliche Güterbe-
förderung 

Empfängerort                            
bisher: Abgangsort 

Abgangsort (Art 50) 

Kunst, Sport, Wissenschaft, 
Unterhaltung, usw 

Tätigkeitsort (Art 53) Tätigkeitsort (Art  53) 

Nebentätigkeiten zur Beförde-
rung 

Empfängerort                            
bisher: Tätigkeitsort Tätigkeitsort (Art 54 lit a) 

Begutachtung von / Arbeiten an 
beweglichen körperlichen Ge-
genständen 

Empfängerort                            
bisher: Tätigkeitsort 

Tätigkeitsort (Art 54 lit b) 

Restaurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen 

Tätigkeitsort (Art 55)                 
bisher: Unternehmensort 

Tätigkeitsort ( Art 55)           
bisher: Unternehmensort 

Vermietung von Beförderungs-
mitteln bis 30 Tage 

Dort, wo es zur Verfügung gestellt 
wird (Art 56)                      
bisher: Unternehmensort 

Dort, wo es zur Verfügung ge-
stellt wird (Art 56)                     
bisher: Unternehmensort 

Restaurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen bei innerge-
meinschaftlicher Personenbe-
förderung 

Abgangsort (Art 57)                   
bisher: Unternehmensort 

Abgangsort (Art 57)              
bisher: Unternehmensort 
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elektronisch erbrachte Dienstlei-
stungen vom Drittland 

Empfängerort 
Dort, wo der Nichtsteuerpflichtige 
ansässig ist (Art 58) 

Katalogleistungen an Drittlands-
kunden  

Empfängerort 
Dort, wo der Nichtsteuerpflichtige 
ansässig ist (Art 59) 

Telekom-, Rundfunk- und Fern-
sehdienstleistungen vom Dritt-
land 

Empfängerort 
Tatsächliche Nutzung oder Aus-
wertung (Art 59b) 

 

Quelle: BMF 

 
Weiters enthält die UStG-Novelle des BBG 
2009 noch folgende erwähnenswerte Ände-
rungen: 

• Nach bisheriger Rechtslage kann bei 
Lieferungen und sonstigen Leistungen 
die Steuerschuld und damit die Fäl-
ligkeit der Umsatzsteuer um einen 
Kalendermonat hinausgeschoben 
werden, wenn die Rechnungsausstel-
lung erst nach Ablauf des Kalender-
monates erfolgt, in dem die Lieferung 
oder sonstige Leistung erbracht wor-
den ist. Diese Möglichkeit der Ver-
schiebung der Steuerschuld um einen 
Monat wird im Interesse der Bekämp-
fung des Steuerbetrugs für Dienstlei-
stungen ab 2010 ersatzlos gestri-
chen. 

• Die Umsatzgrenze, bis zu der das Ka-
lendervierteljahr als Voranmeldungs-
zeitraum gewählt werden kann, wird von 
€ 22.000 auf € 30.000 angehoben und 
damit an die Kleinunternehmergrenze 
angeglichen. 

3 Was Kinder in den Ferien verdienen 
dürfen 

 
Wenn studierende Kinder für die Ferien 
einen lukrativen Ferialjob finden, so ist das 
sowohl für die Kinder als auch für die Eltern 
erfreulich. Für die Eltern kann ein Ferialjob 
allerdings auch zu empfindlichen finanziel-
len Einbußen führen. 
 
Um die Familienbeihilfe und den Kinder-
absetzbetrag nicht zu gefährden, darf das 
steuerpflichtige Jahreseinkommen (nach Ab-

zug von Sozialversicherungsbeiträgen, Wer-
bungskosten, Sonderausgaben und außer-
gewöhnlichen Belastungen) bei Kindern ab 
18 Jahren € 9.000 pro Jahr nicht über-
schreiten, unabhängig davon, ob es in den 
Ferien oder außerhalb der Ferien erzielt 
wird. Bei Gehaltseinkünften darf ein Kind 
daher insgesamt brutto rund € 11.200 pro 
Jahr (unter Berücksichtigung von SV-
Beiträgen, Werbungskosten- und Sonder-
ausgabenpauschale, jedoch ohne Sonder-
zahlungen) verdienen, ohne dass die Eltern 
die Familienbeihilfe und den Kinderabsetz-
betrag verlieren. Die Einkünftegrenze von 
€ 9.000 ist ein Jahresbetrag. Zu den für den 
Bezug der Familienbeihilfe und des Kinder-
absetzbetrages „schädlichen" Einkünften 
zählen nicht nur Einkünfte aus einer aktiven 
Tätigkeit (Lohn- oder Gehaltsbezüge, Ein-
künfte aus einer selbständigen oder gewerbli-
chen Tätigkeit), sondern sämtliche der 
Einkommensteuer unterliegenden Ein-
künfte (daher beispielsweise auch Vermie-
tungs- oder sonstige Einkünfte).  
Lehrlingsentschädigungen, Waisenpensio-
nen sowie einkommensteuerfreie Bezüge 
(und offensichtlich auch endbesteuerte Ein-
künfte) bleiben außer Ansatz.  
 
Folgende Besonderheiten sind noch zu 
beachten: 
• Ein zu versteuerndes Einkommen, das in 

Zeiträumen erzielt wird, für die kein An-
spruch auf Familienbeihilfe besteht (zB 
bei vorübergehender Einstellung der 
Familienbeihilfe, weil die vorgesehene 
Studienzeit in einem Studienabschnitt 
abgelaufen ist), ist in die Berechnung des 
Grenzbetrages nicht einzubeziehen.  
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• Auch das Einkommen des Kindes in-
nerhalb von drei Monaten nach Ab-
schluss der Berufsausbildung wird auf 
die schädliche Einkommensgrenze nicht 
angerechnet.  

• Die Familienbeihilfe und der Kinderab-
setzbetrag fallen übrigens nicht automa-
tisch weg, sondern erst dann, wenn die 
Eltern den zu hohen Verdienst ihres 
Sprösslings pflichtgemäß dem Finanz-
amt melden. Wer eine solche Meldung 
unterlässt, riskiert zusätzlich zur Rück-
forderung der Familienbeihilfe und des 
Kinderabsetzbetrages auch eine Finanz-
strafe! 

• Übrigens: Kinder unter 18 Jahren kön-
nen ganzjährig beliebig viel verdienen!  

 
Bis zu einem monatlichen Bruttobezug 
von € 357,74 (Wert für 2009) fallen wegen 
geringfügiger Beschäftigung auch keine 
Dienstnehmer-Sozialversicherungsbeiträge 
an. Liegt der Monatsbezug über dieser 
Grenze, sind im Normalfall die SV-Beiträge 
für Dienstnehmer zu entrichten.  
 
Bei Ferialjobs in Form von Werkverträgen 
oder freien Dienstverträgen, bei denen 
vom Auftraggeber kein Lohnsteuerabzug 
vorgenommen wird, muss ab einem Jah-
reseinkommen (Bruttoeinnahmen abzüglich 
der mit der Tätigkeit verbundenen Ausga-
ben) von € 11.000 (Betrag ab 2009; bis 2008: 
€ 10.000) für das betreffende Jahr eine 
Einkommensteuererklärung abgegeben 
werden. Eine Ferialbeschäftigung im Werk-
vertrag bzw freien Dienstvertrag unterliegt 
grundsätzlich auch der Umsatzsteuer (im 
Regelfall 20%). Umsatzsteuerpflicht besteht 
jedoch erst ab einem Jahresumsatz (= Brut-
toeinnahmen inklusive 20% Umsatzsteuer) 
von mehr als € 36.000 (bis dahin gilt die un-
echte Steuerbefreiung für Kleinunternehmer). 
Eine Umsatzsteuererklärung muss allerdings 
– trotz der Steuerbefreiung – bereits ab ei-
nen Jahresumsatz von mehr als € 7.500 
(netto, ohne USt) abgegeben werden. 
 

4 Zurechnung von höchstpersönlichen 
Einkünften bei Zwischenschaltung 
von Kapitalgesellschaften (Rz 104 
EStR) - Termin 30.6.2009! 

 
Im Zuge der letzten Einkommensteuerricht-
linien-Wartung 2008 wurde in Rz 104 EStR 
eine neue Bestimmung über die Zurech-
nung höchstpersönlicher Tätigkeiten aufge-
nommen. Das BMF steht demnach auf dem 
Standpunkt, dass gewisse höchstpersön-
liche Tätigkeiten (wie zB als Geschäftsfüh-
rer, Vorstand, Aufsichtsrat, Vortragender, 
Schriftsteller, Gutachter etc) nur von natür-
lichen Personen ausgeübt, somit die dafür 
gezahlten Vergütungen nur diesen zuge-
rechnet werden können und von diesen 
auch versteuert werden müssen. Die 
Erbringung derartiger höchstpersönli-
cher Leistungen über eine zwischenge-
schaltete Kapitalgesellschaft (im Wege 
einer Art Personalgestellung) wird nach 
Ansicht des BMF steuerlich nicht aner-
kannt. Da derartige Konstruktionen bisher 
sehr verbreitet waren, hat das BMF die ent-
sprechende Bestimmung der Einkommens-
teuerrichtlinien erst mit Wirkung ab dem 
1.7.2009 in Kraft gesetzt. In der Literatur ist 
die neue Richtlinienbestimmung (die ja nur 
die Rechtsansicht des BMF wiedergibt und 
daher keinen Gesetzes- oder Verordnungs-
rang hat) bisher heftig kritisiert worden.  
 
Neuerdings versucht das BMF, die bisheri-
ge strenge Haltung zu diesem Thema wie-
der aufzuweichen.  
• Nach neuesten Äußerungen aus dem 

BMF soll sich Rz 104 EStR nur auf „zwi-
schengeschaltete“ Kapitalgesellschaften 
erstrecken, bei denen die Kapitalgesell-
schaft über keinen eigenständigen, 
sich von der natürlichen Person ab-
hebenden, geschäftlichen Betrieb 
verfügt und selbst die Marktchancen 
nicht nutzen kann (zB bei Vergütungen 
für höchstpersönliche Tätigkeiten, wie 
Schriftsteller, Vortragender oder „Dritt-
anstellung“ von Vorständen, Stiftungs-
vorstand oder Aufsichtsrat). Ob bei der 
Kapitalgesellschaft ein eigenständiger, 
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sich von der natürlichen Person abhe-
bender, geschäftlicher Betrieb vorliegt, 
ist im Einzelfall zu beurteilen. Dabei wird 
die Beschäftigung von Mitarbeitern 
grundsätzlich für einen eigenständigen, 
sich von der natürlichen Person abhe-
benden Betrieb sprechen (zB GmbH, bei 
der neben der Gutachtenserstellung 
durch den Gesellschafter-
Geschäftsführer auch weitere umsatzre-
levante Leistungen durch Mitarbeiter er-
bracht werden). Bloße vorbereitende 
Tätigkeiten oder Hilfstätigkeiten in der 
Kapitalgesellschaft, die sich lediglich auf 
die höchstpersönliche Tätigkeit bezie-
hen (zB Sekretariatsarbeit), stellen kei-
nen eigenständigen, sich abheben-
den, geschäftlichen Betrieb dar.  

• Auch soll nach neuester Rechtsansicht 
des BMF eine Einkünftezurechnung zur 
natürlichen Person unterbleiben, wenn 
die GmbH selbst am Markt auftreten 
und die Marktchancen nutzen kann. 
So ist zB ein Gärtnereibetrieb in Form 
einer hierfür gegründeten „Ein-Mann-
GmbH“ ohne Mitarbeiter steuerlich an-
zuerkennen. Entsprechendes wird für 
„klassische“ freiberufliche Tätigkeiten 
gelten, soweit deren Ausübung auch in 
Form einer GmbH zulässig ist und daher 
die GmbH die Marktchancen nutzen 
kann (zB Rechtsanwalt). Werden von 
der natürlichen Person jedoch – zusätz-
lich zur eigentlichen freiberuflichen Tä-
tigkeit – die oben genannten höchstper-
sönlichen Leistungen (zB Stiftungsvor-
stand, Aufsichtsrat) erbracht, werden die 
aus dieser höchstpersönlichen Tätigkei-
ten erzielten Einkünfte der natürlichen 
Person zugerechnet.  

• Schließlich erfolgt auch bei der Kon-
zerngestellung von Vorständen oder 
Geschäftsführern keine direkte Zu-
rechnung allfälliger Vergütungen zum 
Vorstand bzw Geschäftsführer. 

 
Unabhängig vom Ausgang dieses Rechts-
streits und der immer komplexer werdenden 
rechtlichen Beurteilung stellt sich die Frage, 
ob nicht im Einzelfall eine Umwandlung 

von bei höchstpersönlichen Tätigkeiten 
zwischengeschalteten GmbHs bis 
30.6.2009 anzuraten ist, um eine Konfronta-
tion mit der Finanzverwaltung zu vermeiden. 
Dabei ist zu beachten, dass nach den Be-
stimmungen des Umgründungssteuergeset-
zes bei einer Umwandlung sowohl am Um-
wandlungsstichtag als auch am Tag der 
Beschlussfassung über die Umwandlung 
bei der umgewandelten Gesellschaft ein 
Betrieb iSd EStG vorhanden sein muss. 
Demnach wäre eine Umwandlung nach 
dem 30.6.2009 – unter der Voraussetzung, 
dass die in Rz 104 EStR dokumentierte 
Rechtsansicht des BMF gesetzeskonform 
ist – mit steuerneutraler Wirkung nicht mehr 
möglich, da die zwischengeschaltete GmbH 
über keinen Betrieb mehr verfügt. 
 
Bei der Entscheidung ist auch zu beachten, 
dass sich die Steuerbelastung für Perso-
nenunternehmen durch die Steuerreform 
2009 ab 2010 infolge des 13%igen Gewinn-
freibetrages deutlich vermindert hat, der 
Spitzensteuersatz bei natürlichen Perso-
nen faktisch nur mehr 43,5 % beträgt und 
damit sogar geringfügig unter dem Steuer-
satz für die ausschüttende GmbH von 
43,75% liegt. Eine Umwandlung spätestens 
am 30.6.2009 auf einen zeitnahen Zwi-
schenbilanzstichtag (zB 30.4.2009 oder 
31.5.2009) ermöglicht zusätzlich ein Ein-
kommenssplitting zwischen der körper-
schaftsteuerpflichtigen (umgewandelten) 
GmbH und dem einkommensteuerpflichti-
gen Nachfolgeunternehmer und damit eine 
Progressionsglättung. Außerdem spricht für 
die Umwandlung auch die immer strenger 
werdende Judikatur des VwGH zur Lohnne-
benkostenpflicht (Kommunalsteuer, DB und 
DZ) für die Vergütungen von wesentlich 
beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführern 
(siehe auch unten Punkt 6.).  
 

5 Steuersplitter 
 

5.1 Aktuelle Zinsen ab 13.5.2009 

Die erneute Senkung des Basiszinssatzes 
ab 13.5.2009 von 0,88 % auf 0,38 % führt 
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zu folgender Senkung der Stundungs-, Aus-
setzungs- und Anspruchszinsen: 
 

 
ab 

13.05.09 
11.3.09 - 
12.5.09 

21.01.09 -
10.03.09 

Stundungs-
zinsen 

4,88% 5,38 % 5,88 % 

Aussetzungs- / 
Anspruchszin-
sen 

 
2,38% 
 

2,88 % 3,38 % 

 

5.2 Absetzbare Kinderbetreuungsko-
sten  

Zu den mit der Steuerreform 2009 einge-
führten Begünstigungen für Familien (siehe 
KlientenInfo Ausgabe 1/2009) hat das BMF 
per Erlass nun einige Zweifelsfragen ge-
klärt. 
 
Zwei wichtige neue Begünstigungen betref-
fen die Kinderbetreuungskosten für Kin-
der bis zum 10. Lebensjahr. Einerseits 
kann der Arbeitgeber allen Mitarbeitern bzw 
bestimmten Mitarbeiter-Gruppen Zuschüs-
se zur Kinderbetreuung in Höhe von ma-
ximal € 500 pa steuer- und sozialversi-
cherungsfrei gewähren, andererseits kön-
nen die Eltern die von ihnen selbst getrage-
nen Kinderbetreuungskosten bis zu einem 
Höchstbetrag von € 2.300 pro Jahr und 
Kind ohne Selbstbehalt als außerge-
wöhnliche Belastung von der Lohn- und 
Einkommensteuer absetzen. 
 
In beiden Fällen ist Voraussetzung, dass die 
Kinderbetreuung durch eine öffentliche 
oder private institutionelle Kinderbetreu-
ungseinrichtung oder durch eine päd-
agogisch qualifizierte Person, die nicht 
haushaltszugehörige Angehörige ist, er-
bracht wird und die Kosten direkt an die 
betreffende Einrichtung bzw Person bezahlt 
werden. 
 
Zu den Kinderbetreuungseinrichtungen 
gehören Kinderkrippen, Kindergärten, Be-
triebskindergärten, Horte, altersgemischte 
Kinderbetreuungseinrichtungen (zB Tages-
heimstätten, Kindergruppen, Kinderhäuser), 
elternverwaltete Kindergruppen, Spielgrup-
pen sowie die Kinderbetreuung an Universi-

täten. Private Institutionen sind solche, die 
von Vereinen, gesetzlich anerkannten Kir-
chen und Religionsgesellschaften, kirchen-
nahen Organisationen, Stiftungen, Famili-
enorganisationen, Betrieben oder natürli-
chen Personen betrieben werden. Auch 
Tagesbetreuungsformen, die die Schule zur 
Verfügung stellt, wie zB schulische Nach-
mittagsbetreuung oder Halbinternate, sind 
zu berücksichtigen. Die Kosten müssen 
eindeutig der Betreuung zurechenbar 
sein und als solche gesondert ausgewiesen 
werden. Verpflegungskosten und das 
Schulgeld sind steuerlich nicht absetzbar.  
 
Pädagogisch qualifizierte Personen sind 
Personen, die eine Ausbildung zur Kinder-
betreuung und Kindererziehung im Min-
destausmaß von 8 Stunden nachweisen 
können. Die Ausbildung kann im Rahmen 
von Spezialkursen erworben werden oder 
im Rahmen anderer Ausbildungen, in denen 
diese Kenntnisse im vorgesehenen Ausmaß 
vermittelt werden. Für bereits zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung des Erlasses laufende 
Betreuungen durch Personen ohne Ausbil-
dungsnachweis kann die erforderliche Aus-
bildung spätestens bis 31.12.2009 nachge-
holt werden. 
 
Die Kinderbetreuung durch eine pädago-
gisch qualifizierte Person, die Angehörige 
im Sinne des § 25 BAO ist und zum sel-
ben Haushalt wie das Kind gehört (zB die 
Oma, die mit dem Kind in einem Haushalt 
wohnt), ist steuerlich nicht begünstigt.  
 

6 Aktuelle Entscheidungen der 
Höchstgerichte 

 
• Verfassungsgerichtshof (VfGH) hebt 

§ 25 GebG auf 

Der VfGH hat mit Entscheidung vom 
26.2.2009, G 158/08, § 25 GebG mit 
Wirkung ab 8.4.2009 aufgehoben und 
damit eine gefährliche Falle im Gebüh-
rengesetz beseitigt. Nach § 25 GebG 
konnte bisher, wenn über ein Rechtsge-
schäft mehrere Urkunden errichtet wur-
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den, die Rechtsgeschäftsgebühr mehr-
fach vorgeschrieben werden, wenn nicht 
alle Originale (Gleichschriften) beim zu-
ständigen Finanzamt zur Gebührenan-
zeige vorgelegt wurden.  
 

• Zuschreibungspflicht bei 
Wertaufholung nach 
Teilwertabschreibung  

Nach Ansicht des VwGH sind Teilwert-
abschreibungen auf Beteiligungen bei 
jeglicher Wertsteigerung der Beteili-
gung wieder durch Zuschreibung 
rückgängig zu machen. Nach bisheriger 
Rechtsauffassung musste eine steuer-
pflichtige Zuschreibung nur dann vorge-
nommen werden, wenn exakt die konkre-
ten Gründe, die früher zur Teilwertab-
schreibung geführt haben, weggefallen 
sind.  
 

• DB- und Kommunalsteuerpflicht für 
Reisespesen von Gesellschafter-
Geschäftsführern 

Nach einer kürzlich ergangenen 
Entscheidung des VwGH gehören zu 
den der 3%igen Kommunalsteuer und 
dem 4,5%igen DB (zuzüglich rd 0,4% 
DZ) unterliegenden “Vergütungen 
jeder Art”, die an einen mit mehr als 
25% beteiligten Gesellschafter-
Geschäftsführer bezahlt werden, auch 
die Vergütungen für die bei ihm 
angefallenen Betriebsausgaben, wie 
zB Kostenersatz für berufsrechtlich 
vorgeschriebene Versicherung, 
Telefonkostenersatz und 
Reisespesenvergütung. 

 

7 Termine 
 

• Termin 15.6.2009: Frist zur 
Einreichung für spendenbegünstigte 
Vereine 

Vereine und sonstige Institutionen, die für 
2009 noch rückwirkend ab Jahresbeginn 
unter die neue Spendenbegünstigung für 
mildtätige etc Organisationen (§ 4a EStG) 

fallen wollen, müssen den Antrag samt den 
für die Begünstigung erforderlichen 
Unterlagen und Nachweisen (insbesondere 
den gesetzlich vorgeschriebenen Bericht 
des Wirtschaftsprüfers) bis spätestens 
15.6.2009 beim zuständigen Finanzamt 
1/23 in Wien einreichen. Die Frist ist eine 
Fallfrist und kann nicht verlängert werden.  

• Termin 30.6.2009: Frist zur Erstattung 
ausländischer Vorsteuern 

Mit 30.6.2009 endet endgültig die Frist für 
die Erstattung ausländischer Vorsteuern 
aus dem Kalenderjahr 2008. Die Anträge 
sind unter Beilage der Originalbelege bei 
den in den jeweiligen EU-Mitgliedstaaten 
zuständigen Finanzbehörden rechtzeitig per 
Post einzureichen.  
 
Das Prozedere wird ab 2010 durch eine EU-
weite Änderung des 
Vorsteuerrückerstattungssystems 
deutlich einfacher und schneller. Wir 
werden in der nächsten Ausgabe der 
KlientenInfo darüber berichten. 

• Termin 30.9.2009: Frist zur Einrei-
chung des Jahresabschlusses 
31.12.2008 beim Firmenbuch 

Seit dem Vorjahr müssen alle Jahresab-
schlüsse ab Bilanzstichtag 31.12.2007 
verpflichtend in elektronischer Form 
beim Firmenbuch eingereicht werden. Aus-
genommen davon sind (grundsätzlich wei-
terhin offenlegungspflichtige) Kleinst-
Kapitalgesellschaften, bei denen die Um-
satzerlöse in den zwölf Monaten vor dem 
Abschlussstichtag € 70.000 nicht überschrit-
ten haben. Diese können die Einreichung 
des Jahresabschlusses sowie die Bekannt-
gabe der Umsatzerlöse weiterhin in Papier-
form vornehmen. Bei Verletzung der Ver-
pflichtung zur elektronischen Einreichung 
sind Zwangsstrafen bis zu € 3.600 vorge-
sehen, die auch mehrmals verhängt werden 
können. Im Falle der mehrmaligen Verhän-
gung können die Zwangsstrafen bei mittel-
großen Kapitalgesellschaften bis zum Drei-
fachen, bei großen sogar bis zum Sechsfa-
chen angehoben werden. Die Eingabege-
bühr beträgt bei elektronischer Einrei-



www.artg.at   
 

 
 

KlientenInfo 3/09, Stand 1.6.2009, by ÖGWT   11/11  
 
 
 
 

chung für GmbHs € 34 und für AGs € 131, 
die Eintragungsgebühr € 17 (Papierform) 
bzw  € 10 (elektronisch). Insgesamt betra-
gen damit die Gebühren für einen elektro-
nisch übermittelten Jahresabschluss bei 
einer GmbH € 44 und bei einer AG € 141. 
 


